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SACHVERHALT UND ANTRAGE 

I. Auf die europische patentanmeldung 80 103 434.9, die am 

20. Juni 1980 unter Inanspruchnahme der Prioritat aus der 

deutschen \roranmeldung vom 25. August 1979 angemeldet worden 

ist, ist am 14. April 1982 das europaische patent 24 489 mit 

fUnf patentansprUchen erteilt worden. Anspruch 1 lautet: 

"Verfahren zur Gewinnung farbioser, Trimethylamin- und 

Dichlorethan-freier wal3riger Chlorcholinchloridlösungen 

durch Umsetzung von Trimethylamin mit UberschUssigem 

Dichiorethan und Auflösen der entstandenen Chiorcholin-

chloridkristalle in Wasser, Trennung der entstehenden 

Mischung in eine dichlorethanreiche und eine wal3rige 

chlorcholinchloridreiche Phase, die noch Dichiorethan und 

Trimethylamin enthlt, dadurch gekennzeichnet, daB man die 

wäi3rige Trimethylamin- und Dichiorethan-haltige Chiorcholin-

chloridl5sung unter vermindertem Druck bei Temperaturen von 

20 bis 70 ° C innerhaib kurzer Verweilzeit kontinuierlich im 

Gegenstrom in einer Kolonne mit 0,2 bis 20 Gewichtsprozent 

Wasserdampf, bezogen auf die zu reinigende Chiorcholin-

chloridlösung, behandelt". 

II. Gegen die Erteilung des europäischen Patents hat die 

Einsprechende am 12. Januar 1983 Einspruch eingelegt und den 

Widerruf des Patents wegen mangeinder erfinderischer 

Ttigkeit beantragt. Die BegrUndung wurde, unter anderem, 

auf die neue Entgegenhaltung DE-B- 1 275 066 (1) gestUtzt. 

III. Durch Entscheidung vom 26. juli 1983 hat die Einspruchs-

abteilung den Einspruch zurUckgewiesen. Die ZurUckweisung 

des Einspruchs wurde im wesentlichen damit begrUndet, daB 

keine der Entgegenhaltungen eine Anregung dafUr gebe, die 

die beim Verfahren gemaB (1) aufgetretenen und aufgabengemäB 

zu Uberwindenden Nachteile, nmlich die verfärbung der 
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Chlorcholinchloridlösung, die Senkung des pH-Wertes von 6 

auf 1 und die Erht5hung der Trimethylamnioniumchlorid-

konzentration durch Abgehen von der konventionellen 

Destillationsweise und Ubergang zur kontinuierlichen 

Wasserdampfdestillation unter bestimmten Bedingungen zu 

beseitigen. Da aufgrund des nachgewiesenen Standes der 

Technik diese Ergebnisse nicht erwartet werden konnten, sei 

der Patentgegenstand als erfinderisch anzusehen. 

IV. Gegen diese Entscheidung hat die Einsprechende am 

20. September 1983 unter gleichzeitiger Entrichtung der 

vorgesehenen GebUhr Beschwerde erhoben und diese am 26. 

November 1983 unter Nennung der GB-B- 1 138 490 (4) als 

weiterer Entgegenhaltung begrUndet. Die Kammer hat darauf 

hingewiesen, daB die Einsprechende beweispflichtig fUr die 

Behauptung sei, dal3 sich bei genauem Nacharbeiten aus den 

Entgegenhaltungen nicht erkennbare Ergebnisse einstellen. 

Die BeschwerdefUhrerin legte darauthin die Ergebnisse 

weiterer vergleichsversuche vor. Eine mUndliche Verhandlung 

fand am 7. Mai 1985 statt. 

V. Der schriftliche und mUndliche Vortrag der Beschwerde-

fUhrerin 13t sich im wesentlichen wie folgt zusammen-

fassen: 

(a) Wenn man sich bei der Beurteilung der erfinderischen 

Ttigkeit an der verbesserten Qua1itt des Verfahrens-

produktes orientiere, so sei auch die Kenntnis des 

Fachmanns zu berUcksichtigen, daB die Ubertragung einer 

diskontinuierlich ausgefuhrten in eine kontinuierlich 

ausgefUhrte Reinigungsoperation Ublicherweise mit einer 

Steigerung der Produktqualitat verbunden sei; denn die 

kontinuierliche Arbeitsweise erlaube konstanten 
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Materialflui3 sowie konstante Temperatur- und Druckver-

hältnisse, alles parameter, die bei diskontinuierlicher 

Arbeitsweise starken Schwankungen unterworfen seien und 

daher die produktqualität ungunstig beeinflussen. 

(b) Aus der erstrnals im Beschwerdeverfahren zitierten 

Entgegenhaltung (4)  ergebe sich dies deutlich. Danach 

werde die rohe Lösung des Chiorcholinchiorids durch 

kontinuierliche Destillation von Trirnethylamin und 

Dichiorethan befreit, wie in Beispiel 4 dargesteilt, 

während Beispiel 1 mit seiner diskontinuierlichen 

Arbeitsweise zeige, daB zudem eine Behandlung mit 

Aktivkohle und eine pH-Einstellung mit Animoniak zur 

Verringerung des pH-Wertes notwendig sei. Es bedUrfe 

keiner erfinderischen Ttigkeit, die bereits irn 

wesentlichenin (4) beschriebenen Merkmale vorzu-

schiagen; hei den zustz1ich beanspruchten Merkmalen 

handle es sich urn bekannte MaBnahmen (vgl. Organikurn - 

organisch chernisches Grundpraktikum, S. 69-71, VEB 

Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin 1976 (2); 

Vauck und MUller, Grundoperationen chemischer Verfah-

renstechnik, S. 697-698, Verl. Theodor Steinkopff, 

Dresden 1974), die nicht Uber eine routinemäl3ige Er-

mittlung geeigneter Verfahrensbedingungen hinausgehen. 

(c) Da man die Lösung auch bei einer kontinuierlichen 

Destillation im oberen Drittel der Rektifikationskolonne 

aufgebe, fliel3e dieser Strom dem aufsteigenden Dampf 

entgegen. Diese Bedingungen entsprächen elner kon-

tinuierlichen Wasserdampfdestillation irn Gegenstrom. Die 

Vergleichsversuche zeigten, daB sich stark gefrbte 

Lösungen, die gemäl3 dem Verfahren des Oberbegriffs des 

Hauptanspruchs hergestelit wurden, mit Wasserdampf nicht 

entfärben liel3en, unabhängig von der Art der Destilla- 
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tion bei Normal- oder Unterdruck. Zudem sei die pH-Ver-

ringerung beim Verfahren der patentinhaberin nur un-

wesentlich kleiner als nach dem Verfahren der Entgegen-

haltung (4). 

VI. Die Beschwerdegegnerin hat dagegen im wesentlichen folgendes 

vorgetragen: 

(a) Die Behauptung von der Verbesserung der Produkt-

qua1itt durch Ubergang von diskontinuierlicher zur 

kontinuierlichen Reinigung sei keinesfalls be-

wiesen; es sei im Gegenteil zu erwarten, daB die 

diskontinuierliche Destillation wegen der hierdurch 

möglichen längeren Behandlungsdauer eine bessere 

Reinigung ermögliche. Auch die Behauptung, daB beim 

Arbeiten nach dem Gegenstromprinzip zwangslufig 

kurze Verweilzeiten in der Kolonne vorliegen, sei 

unzutreffend. Die statistische Verweilzeit in 

derartigen Apparaturen werde vielmehr durch das 

Verhltnis von Durchsatz zu Betriebsinhalt bestimmt 

und kbnne fUr einen Teil der Lösung sehr erhebliche 

Werte annehmen. Die Konsequenzen seien daher nicht 

Ubersehbar. 

(b) Die Aufgabe der Erfindung sei nicht, erheblich 

verschmutzte Ausgangslösungen zu reinigen. Die 

Synthese könne jedenfalls so gelenkt werden, daB 

die Reaktions15sung farblos sei, obwohl sie 

Verunreinigungen in Form der unveränderten 

Ausgangsstoffe und des gebildeten Trimethyl-

ammoniumchlorids enthalte. Diese Stoffe könnten 

dann gemaL3 der Erfindung entfernt werden ohne 

Neubildung farbender Verunreinigungen. 

167/8/85 	 .../... 
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VII. Die BeschwerdefUhrerin (Einsprechende) beantragt die 

Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf 

des Patents. Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) 

beantragt die Zuruckweisung der Beschwerde. 

ENTSCHE I DUNGSGRUNDE 

1. Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 und Regel 

64 EPU; sie ist daher zulässig. 

2. Gegenstand des vorliegenden Patents ist ein verfabren zur 

Gewinnung farbioser, Trimethylamin- und Dichlorethanfreier 

wäl3riger ChlorcholinchloridU5sungen durch Umsetzung von 

Trimethylamin mit Uberschussigem Dichiorethan und Auflösen 

der entstandenen Chlorcholinchloridkristalle in Wasser, 

Trennung der entstehenden Mischung in eine dichiorethan-

reiche und eine wäl3rige chiorcholinchioridreiche Phase, die 

noch Dichiorethan und Trimethylamin enthält. 

Demnach erfolgt die Umsetzung im wesentlichen in wasser-

freiem Medium; - das Wasser wird erst zur Trennung einge.-

fUhrt. 

3. Nchst1iegender Stand der Technik 1st Entgegenhaltung (1), 

weil dieses Dokument ein Verfahren dieser Art beschreibt. 

Bei der Aufarbeitung der wäI3rigen Chlorcholinchloridlt5sung 

durch Vakuumdestillation zur Entfernung von zurUckge-

bliebenen Ausgangsstoffen, bei der eine Konzentrierung der 

Lösung auf Ca. 80 % eintritt, färbt sich die bis dahin 

farbiose Lösung geib (vgl. (1), Sp. 3, Z. 20), wobei der 

pH-Wert von 6 auf 1 sinkt, und die Konzentration an uner-

wUnschten Trimethylammoniumchlorid erheblich ansteigt, wie 

die Patentinhaberin festgestellt hat (vgl. Streitpatent-

schrift Sp. 1, Z. 37-55, und Vergleichsbeispiel 2 und auch 

(1), Sp. 5, Z. 1-5). 

167/8/85 
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4. Aufgabe der Erfindung ist es, dieses Verfahren zu 

verbessern, d.h. eine Verschlechterung der Farbzahl der 

L5sung und die damit einhergehende pH-Wert-verringerung zu 

stark sauren Werten zu vermeiden. Diese Aufgabe wird nach 

dem Streitpatent dadurch gelöst, daB die - wie oben 

angegeben - erhaltene, im wesentlichen farbiose Reaktions-

lösung unter vermindertem Druck bei Temperaturen von 20 bis 

70 ° C innerhaib kurzer Verweilzeit kontinuierlich mit 0.2 bis 

20 Gewichtsprozent Wasserdampf im Gegenstrom behandelt wird. 

Tatsächlich ändert sich hierbei die sehr niedrige Farbzahl 

der Ausgangslösung nach der Behandlung mit Wasserdampf 

praktisch nicht, der pH-Wert ist nicht niedriger als 5,8 und 

kein Dichlorethan oder Trimethylamin 1st nachweisbar. 

Während die Reinigungsmethode nach dem Streitpatent die 

niedrige Farbzahl (wie Ca. 5 APIIA) kaum andert und der 

pH-Wert nicht in den stark sauren Bereich fällt, tritt bel 

einer Rektifizierung nach (1)  eine Verschlechterung der 

Farbzahl auf 80 bei gleichzeitigem Ibsinken des pH-Wertes 

auf 1 em (vgl. Streitpatent, vergleichsbeispiel 2). Es 1st 

daher glaubhaft, daB die bestehende Aufgabe auch tatsächlich 

gelöst wurde. 

5. Die BeschwerdefUhrerin hat diesen Sachverhalt bestritten und 

hierzu Ergebnisse von vergleichsversuchen in Anlehnung an 

das kontinuierliche Verfahren gemäl3 (4)  vorgelegt. Die fUr 

die Destillation bestinirnte Ausgangslösung, die angeblich 

gemäB Streitpatent hergesteilt wurde, enth1t bestirnrnte 

Mengen von Ausgangsstoffen und hatte eine Farbzahl von 28 

APHA. Die Behandlung der Lsung mit Wasserdampf (10 Gew.-%) 

gemäL3 dem Streitpatent (80  m bar, Temp. 45 bis 52 ° C, Gegen-

strom), brachte keine verbesserung der Farbzahl (29  bzw. 30 

APHA) und der pH-Wert fiel von 7,8 auf 4,3 bzw. 4,2. Dagegen 
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konnte man bei der kontinuierlichen Destillation nach (4) 

(160 m bar, Temp. 60 ° C und Ca. 10 Vol.-% Destillat) eine 

Farbzahl von 29 bzw. 27 APHA beobachten und der pH-Wert 

betrug 3,6 bzw. 3,9. 

6. Es wurde keine Erklärung gegeben, warum die fUr diese 

vergleichsversuche eingesetzten Ausgangslösungen gefrbte 

verunreinigungen in soich hohem Maf3e enthielten und warum 

deren pH-Wert nicht bei ungefähr 10 lag wie bei der Streit-

patentschrift. Nun besteht die Aufgabe nach dem Streitpatent 

aber nicht darin, die Farbqualitat beliebig gefarbter 

Lsungen bei der destillativen Entfernung der nicht umge-

setzten Ausgangsstoffe zu verbessern; sie ist vielmehr 

darauf gerichtet, die verfärbung be! dieser Destillation zu 

vermeiden. Das bedeutet, daB zwecks Gewinnung farbloser 

Chlorcholinchloridlösungen von farbioser Reaktions1sung 

auszugehen ist. Die Experimente der BeschwerdefUhrerin haben 

daher keine Aussagekraft. 

7. Die kennzeichnenden Merkmale des Verfahrens nach Anspruch 1 

fordern verminderten Druck, kurze Verweilzeit, eine 

Temperatur von 20 bis 70 ° C, eine Dampfmenge von 0.2 bis 20 

Gewichtsprozent, und eine kontinuierliche Arbeitsweise im 

Gegenstrom. Keine der Entgegenhaltuflgen beschreibt die 

Kombination dieser Mal3nahmen, wenngleich eine Vakuum-

destillation in Entgegenhaltung (i) unter ahnlichen 

jJmstnden hinsichtlich Kontinuitt, Temperatur und niedrigem 

Druck vorgeschlagen wird. Jedoch erlangt das Verfahren 

seine Neuheit bereits durch die Arbeitsweise im Gegenstrom 

unter gleichzeitger EinfUhrung von Wasserdampf. 

8. Was die Frage der erfinderischen Tätigkeit angeht, kommt es 

nicht darauf an, daB einzelne MaBnahrnen der Kombination an 

sich bekannt sind. Obwohl Dampf durch das ReaktionsgemiSCh 

geblasen wird, ist das Verfahren keine typische Wasserdampf- 

167/8/85 	 .. .1... 
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destillation, weil diese vor allem dann angewendet wird, 

wenn die zu trennenden Verunreinigungen - anders als hier - 

kaurn oder gar nicht in Wasser lbslich sind. Bei einer 

typischen Wasserdampfdestillation liegt der Siedepunkt des 

Gemisches niedriger als der Siedepunkt des niedrigst 

siedenden Bestandteils: daher kann man auch Stoffe mit einem 

weit Uber 100 ° C liegenden Siedepunkt schonend destillieren 

(vgl. (2), S. 69-70, und (3), S. 697-698). So lassen sich 

nicht in Wasser lösliche ole, Fettsauren, Benzine usw. 

lassen sich von RUckständen trennen. Dagegen liegt der 

Siedepunkt eines Gemisches zweier gelöster Stoffe - wie hier 

- zwischen den Siedepunkten der Einzelstoffe; fUr die 

Trennung soicher Systerne mit Komponenten verschiedener 

FlUchtigkeit, ist die rektifikative Destillation das Ubliche 

Trennverfahren. Die Kammer verkennt dabei nicht, daB in der 

Praxis zwischen Vakuurndestillation und Wasserdampf-

destillation eine gewisse Xhnlichkeit besteht; urn so Uber-

raschender 1st aber dann, daB nach dem Streitpatent eine 

signifikante Verbesserung mittels einer nicht geeignet 

erscheinenden, unechten Wasserdampfdestillation erzielt 

wird. 

9. 	Welter schreibt das Verfahren des Streitpatents auch eine 

kontinujerliche Arbeitsweise vor, die unter Einsatz 

bestimmter Wasserdampfmengen im Gegenstrom stattfinden muB. 

Obwohl der Ubergang von der diskontinuierlichen zur 

kontinuierlichen Destillation oft Vorteile erwarten lBt, 

1st der Einflu2 auf die Zersetzung empfindllcher Stoffe 

hierbei schwer abzuschätzen. Während sich bei einem 

diskontinujerlichen Destillationsverfahren eine bestirnmte 

Verweilzeit fUr die gelösten Substanzen angeben läl3t, 

existiert bei einem kontinuierlichen Gegenstromverfahren 

nur eine statistische verweilzeit, d.h. ein Teil soicher 

Stoffe kann im System länger zirkulieren, wodurch sich die 

Gefahr einer Zersetzung erhbht. Die Entgegnhaltung (4) 

167/8/85 
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deutet darauf hin, daI3 bloi3er Ubergang zur kontinuierlichen 

Destillation die bestehende Aufgabe nicht 15st (vgl. S. 2, 

Z. 58-68 und S. 3, Z. 68 - 72). Die BeschwerdefUhrerin hat 

auch nicht glaubhaft gemacht, daB der blo3e Ubergang von 

einer zur anderen Arbeitsweise in diesen Beispielen schon 

nennenswerte Effekte in Bezug auf Farbe oder pH bringen 

wurde. 

10. Es mag durchaus zutreffen, daB die einzelnen MaBnahmen - 

isoliert betrachtet - zuni aligerneinen Fachwissen gehören. 

Echte Wasserdarnpfdestillationen können unter Normaidruck 

oder Vakuum im Einstrom oder Gegenstrom durchgefuhrt werden 

(vgl. (3) S. 698). Die rektifikative Destillation des 

Standes der Technik hat auch einen gegenstromartigen Teil in 

der Rektifikationskolonne zwischen kondensiertem Wasser und 

aufsteigendem Dampf, aber nach dem Streitpatent bewegt sich 

die ganze Flussigkeit gegen den Dampfstrom, wobei sich 

of fenbar andere, die Reinigung begUnstigende Gleichgewichts-, 

zustände eingestellen. Bei der Beurteilung der erfinderi-

schen Ttigkeit eines - wie hier - durch mehrere Einzel-

maBnahmen gekennzeichneten Verfahrens komrnt es nicht darauf 

an, ob diese - isoliert gesehen - an sich bekannt sind. 

Vielmehr ist zu beurteilen, ob deren funktionelles 

Zusarrimenwirken zwecks Lsung der bestehenden Aufgabe 

nahelag. Dies ist hier nicht der Fall; denn 

- wie ausgefUhrt - bot die hier angewendete unorthodoxe 

Technik aus fachniännischer Sicht keine Aussicht, die mit der 

Destillation der Chlorcholin chlorid-Reaktionslösung 

einhergehende verfärbung und pH-Werteerniedrigung zu 

stoppen. 

11. Zusamrnenfassend ergibt sich, daB die Lehre nach Anspruch 1 

167/8/85 	 .. 
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des Streitpatents neu ist und auf erfinderischer Tatigkeit 

beruht. Die auf diesen Anspruch rUckbezogenen UnteransprUche 

beziehen sich auf besondere AusfUhrungsformen des Verfahrens 

nach dem HauptanspruCh und werden von dessen patentfahigkeit 

getragen. 

ENTSCHEIDUNGSFORMEL 

Aus diesen GrUnden wird wie folgt entschieden: 

Die Beschwerde gegen die Entscheidung der 

Einspruchsabteilung vom 26. Juli 1983 wird zurUckgewiesen. 

Der Geschftsste11enbeamte: 	 Der Vorsitzende: 

B A Norman 
	

IJaim 


